
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/10/14 5Ob504/96
(5Ob505/96)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1997

Norm

ABGB §426

ABGB §427

ABGB §428

Rechtssatz

Die Eigentumsübertragung aufgrund eines Kaufvertrags über die dauerhafte Überlassung von Software hat den

Datenträger, der die Software verkörpert, zum Gegenstand.

Entscheidungstexte

5 Ob 504/96
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